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Schriftliche Anhörung des Bildungsausschusses zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes zum Schutz der Denkmale, Drucksache 20/768 

hier: Stellungnahme des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS 

Sehr geehrter Vorsitzender des Bildungsausschusses Habersaat, 
sehr geehrte und Damen und Herren, 

das Deutsche Nationalkomitees von ICOMOS bedankt sich für die Benennung als 
Sachverständiger für die schriftliche Anhörung des Bildungsausschusses zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zum Schutz der Denkmale, Drucksache 
20/768. 

ICOMOS begrüßt die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. Insbesondere die 
Möglichkeit der vorläufigen Eintragung kann, auch im deklaratorischen System, den 
Schutz der Kulturdenkmale und die Rechtssicherheit im Umgang mit diesen erheblich 
verbessern. 

ICOMOS möchte zugleich darauf hinweisen, dass auch die vorläufige Eintragung, die 
dafür erforderliche Denkmalwertprüfung und insbesondere die Benachrichtigungspflicht 
gegenüber den Betroffenen eine personell ausreichend ausgestattete Denkmalbehörde 
erfordert. Darauf verweist im Ergebnis auch der Bericht der Landesregierung Schleswig-
Holstein über die Evaluation des Denkmalschutzgesetzes vom 25.05.2021 (Drucksache 
19/1450): „Hierfür müssen die personellen und technischen Voraussetzungen kurz- bis 
mittelfristig gewährleistet werden.“ 
Insbesondere die Zuweisung der sich aus § 172 BauGB ergebenden Aufgaben an die 
Unteren Denkmalschutzbehörden bedeutet eine Ausweitung von Zuständigkeiten, die der 
personellen Untersetzung bedarf, um nicht zu Lasten der Kulturdenkmale zu gehen. 

Gerne steht ICOMOS Deutschland dem Bildungsausschuss unterstützend zur Beratung 
und für weitere Stellungnahmen zur Verfügung.  
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Mit freundlichen Grüßen, 
 
    
 
Dr. Tino Mager    Gregor Hitzfeld 
Präsident     Generalsekretär 




